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Bremer Schützenbund e.V.


Satzung des Bremer Schützenbundes e.V.

Gegründet am 23. Februar 1952

§ 1 Vereinsname
Der Verein führt den Namen "Bremer Schützenbund e.V.“ Er hat seinen Sitz in Bremen und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Bremen eingetragen

Sein Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins ist

1. Zusammenfassung und Förderung aller Schießsport betreibenden Vereinigungen, die den Schießsport nach der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes e.V. und nach den Regeln anderer eingetragener nationaler und internationaler Schießsportverbände betreiben und deren Zweck mit dem Vereinszweck gemäß §§ 3 und 4 dieser Satzung übereinstimmen.
2. Jugendarbeit und Jugendpflege zur Förderung des Nachwuchses nach den Grundsätzen der Deutschen Sportjugend.
3. Erhaltung und Pflege des Schützenbrauchtums als wertvollen Bestandteil 
     des  kulturellen Lebens.

§ 3 Gemeinnützigkeit
1.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er ist politisch, konfessionell und rassisch neutral.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Einnahmen, die sich aus wirtschaftlichem Handeln (Verkauf von

Vereinsbedarf etc.) ergeben, und alle anderen wirtschaftlichen

Mittel dürfen nur für gemeinnützige und satzungsgemäße Zwecke

verwendet werden. Er erstrebt keinen Gewinn.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

2.
Die Organe des Vereins sind ehrenamtlich tätig. Ihren Mitgliedern sind auf Nachweis die notwendigen Auslagen zu erstatten.

Mitgliedern von Organen, die durch notwendige Tätigkeit für den

Verein erheblich starker belastet werden, als bei zumutbarer

ehrenamtlicher Tätigkeit üblich ist, darf dafür eine angemessene

Entschädigung gezahlt werden.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§ 4  Mitglieder
1.
Ordentliches Mitglied im Bremer Schützenbund e.V. können nur die in § 2 Ziffer 1 dieser Satzung aufgeführten Gemeinschaften werden.

Außerordentliches Mitglied können Zusammenschlüsse solcher Gemeinschaften werden, wenn es sich dabei um eingetragene Vereine handelt? die sich aufgrund eines freiwilligen Beschlusses gebildet haben (Schützenkreise). Deren Zweck muss mit dem Vereinszweck gemäß ~ 2 dieser Satzung identisch sein. Sie müssen ihrerseits ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgen. Ihre Satzung darf nicht im Widerspruch zu dieser Satzung stehen.

3.
Einzelpersonen, die sich um das Schützenwesen besonders verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern bzw. zum Ehrenpräsidenten (gilt nur für Präsidenten) ernannt werden. Zuständig ist das Gesamtpräsidium in dieser Angelegenheit.

§ 5 Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft wird nur aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantrags erworben. In seinem Antrag muss der Antragsteller bestätigen, dass er die Satzung des Vereins zur Kenntnis genommen hat und sie als für sich verbindlich anerkennt. Die eigene Satzung hat er in Abschrift beizufügen.

Über die Annahme oder Ablehnung des Aufnahmeantrags hat das Präsidium des Vereins binnen einer Frist von zwei Monaten zu beschließen. Der Bescheid ist dem Antragsteller zuzustellen. Gegen die Ablehnung seines Aufnahmeantrags steht dem Antragsteller der Einspruch zu. Die Einspruchsfrist beträgt zwei Wochen. Sie beginnt mit der Zustellung des Ablehnungsbescheids. Der Einspruch kann nur durch Einreichung einer Einspruchsschrift beim Präsidium des Vereins eingelegt werden. Er ist gleichzeitig zu begründen. Über den Einspruch hat die nächste Delegiertenversammlung zu beschließen. Der Beschluss ist dem Antragsteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 6  Rechte und Pflichten
Alle Mitglieder haben im Rahmen dieser Satzung gleiche Rechte und

Pflichten.

Die unmittelbaren Mitglieder zahlen Jahresbeiträge für alle Mitglieder nach dem stand 31.12. des Vorjahres.

Daneben können Umlagen und sonstige Leistungen beschlossen werden.

Über die Höhe der Beiträge, Umlagen und sonstige Leistungen entscheidet der Delegiertentag.

Die unmittelbaren Mitglieder haben bis zum 1.11. eines jeden Jahres die Zahl der Mitglieder an den BSB zu melden (Mitgliederstand 31.12. des laufenden Jahres).

Die Mitglieder haben die Ziele des Vereins (BSB) zu verfolgen, seine Interessen zu fördern, die Beschlüsse seiner Organe zu beachten und erforderlichenfalls auszuführen. Ordentliche Mitglieder sind beitragspflichtig. Die Mitglieder sind verpflichtet sich mit ihren Satzungen den Satzungen der übergeordneten Verbänden sowie die des NWDSB und DSB anzupassen.
Der Beitrag setzt sich aus dem eigentlichen Mitgliederbeitrag und den an den Nordwestdeutschen Schützenbund (NWDSB) und den Deutschen Schützenbund (DSB) abzuführenden Beträgen zusammen. Der eigentliche Mitgliederbeitrag wird von der Delegiertenversammlung beschlossen, die an den NWDSB und DSB abzuführenden Beträge sind automatisch Bestandteil des Beitrags.

Der Beitrag muss bis zum 20.02. des laufenden Geschäftsjahres im Voraus gezahlt werden. Der Beitrag eines neu aufgenommenen Mitgliedes wird zwei Wochen nach Bekanntgabe seiner Aufnahme fällig. Erfolgt die Aufnahme in der ersten Jahreshälfte, ist der volle Jahresbeitrag zu zahlen, anderenfalls die Hälfte. 
Bei Säumnis besteht kein Versicherungsschutz über den Verein. Säumige Mitglieder können von der Teilnahme an allen sportlichen und sonstigen Veranstaltungen des Vereins ausgeschlossen werden. 
Mitglieder können ihre satzungsgemäßen Rechte nur dann ausüben, wenn sie ihren Beitrag bezahlt haben.

Für Mitglieder, die im Laufe des Jahres austreten, ist der volle Beitrag zu zahlen.

§ 7 Die Organe des Vereins sind
1.
die Delegiertenversammlung,

2.
des Präsidium

3.
das Gesamtpräsidium

§ 8 Delegiertenversammlung
1.
Die Delegiertenversammlung (Bremer Schützentag) besteht aus den

Mitgliedern des Präsidiums sowie den Delegierten der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder.

Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht vom Präsidium oder einem anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder (Delegiertenversammlung) qeordnet.

2.
Stimmrecht haben:

a)
die ordentlichen Mitglieder

b)
das Präsidium

c)
die Kreisvorsitzenden

Die Mitglieder zu b und c können nicht gleichzeitig Delegierte ihrer Vereine sein.

Jedem ordentlichen Mitglied steht für je 50 eigene angemeldete Mitglieder ein Delegierter zu. Die Mitgliederzahl ist dabei auf volle 50 aufzurunden. Maßgebend ist der Mitgliederbestand am 1. Januar. Jeder Delegierte hat eine Stimme. Das Stimmrecht darf nur persönlich ausgeübt werden  und ist nicht übertragbar.

3.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Delegierten. Zu einem Beschlusse, der eine Änderung der Satzung oder der Auflösung des Vereins enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteilen der erschienenen Delegierten erforderlich.

Zur Änderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller ordentlichen Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.

4.
Die ordentliche Delegiertenversammlung hat dem Schützenjahr angepasst, jedes Jahr stattzufinden. Außerdem haben Delegiertenversammlungen stattzufinden,


a)
wenn das Interesse des Vereins es erfordert,


b)
es der Präsident verlangt,


c)
wenn ein Viertel der ordentlichen Mitglieder im Sinne von § 4 Ziffer 1 es verlangen.

5.
Ihre Berufung erfolgt durch den Präsidenten mittels einfacher Briefe. Zwischen der Absendung der Berufungsschreiben und dem Versammlungstermin muss eine Frist von wenigstens sechs Wochen liegen.

Zur Gültigkeit von Beschlüssen ist es erforderlich, dass ihr Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird.

Es ist grundsätzlich offen abzustimmen, wenn die Delegiertenver​sammlung nicht eine geheime Abstimmung beschließt.

6.
Anträge, die Gegenstand der Beschlussfassung sein sollen, sind schriftlich zu begründen. Sie müssen spätestens 4 Wochen vor dem Tag der Delegierten-versammlung beim Präsidenten eingereicht werden, andernfalls sie bei der Berufung der Versammlung nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden.

7.
Der Delegiertenversammlung obliegt, soweit erforderlich, die Wahl der anderen Organe des Vereins, ihrer Stellvertreter, und zwar für eine Amtszeit von jeweils vier Jahren.

Wiederwahl ist zulässig.

Jährlich stehen die Mitglieder einer der nachstehenden Gruppen zur Wahl, beginnend im Jahr 1993 mit der Gruppe 1, gefolgt im Jahr 1994 mit der Gruppe he 1995 mit der Gruppe III und 1996 mit der Gruppe IV.

Gruppe 1:
Präsident, Damenleiterin, Jugendleiter, stellvertr. Sportleiter.

Gruppe II:
Vizepräsident, Schatzmeister, stellvertr. Damenleiterin, 
                    stellvertr. Schriftführer.

Gruppe III:
Vizepräsident, Sportleiter, stellvertr. Jungendleiter

Gruppe IV:
Schriftführer, Presseleiter, stellvertr. Schatzmeister

Die Delegiertenversammlung hat die Bestätigung der Referenten vorzunehmen. Außerdem wird von der Delegiertenversammlung ein Ehrenrat bestimmt, der als Schlichter bei Streitigkeiten unter den Mitglie​dern, bzw. zwischen Vorstandsmitgliedern des Bremer Schützenbundes e.V. und dessen Mitgliedern wirkt. Näheres bestimmt die Geschäftsordnung.

Scheiden Mitglieder des Präsidiums vor Ablauf der Amtszeit aus, für die sie gewählt sind, so treten an deren Stelle ihre Stellver​treter. Sind Stellvertreter nicht vorhanden, so hat das Gesamt-Präsidium für die Zeit bis zur nächsten Delegiertenversammlung einen Ersatzmann oder eine Ersatzfrau zu bestimmen, der (die) das Amt des Ausgeschiedenen kommissarisch verwaltete Die nächste Dele​giertenversammlung hat dann für den Rest der Amtszeit einen Nach​folger zu wählen.

8.
Die Delegiertenversammlung hat für die Dauer von jeweils drei Jahren drei Kassenrevisoren zu wählen. Dabei darf aus jedem Kreis nur ein Kassenrevisor gewählt werden.

Zwei der Kassenrevisoren haben zu Beginn eines jeden Geschäfts​jahres eine Prüfung der Bücher und Kassenführung für das abgelau​fene Geschäftsjahr vorzunehmen und ihren Prüfungsbericht der nächsten ordentlichen Delegiertenversammlung vorzulegen.

Auf Wunsch der Delegiertenversammlung oder des Präsidiums sind weitere Kassenrevisionen vorzunehmen.

9.
Die Delegiertenversammlung wird vom Präsidenten oder einem anderen Mitglied des Präsidiums geleitet. Der Versammlungsleiter hat zunächst die Stimmberechtigung der erschienenen Delegierten zu prüfen und festzustellen.

Es ist grundsätzlich von einem Protokollführer eine Niederschrift des Versammlungsverlaufs anzufertigen.

§ 9 Präsidium

Dem Präsidium gehören an:

a)
der Präsident

b)
die zwei Vizepräsidenten

c)
der Schriftführer

d)
der Schatzmeister

e)
der Sportleiter

f)
der Jugendleiter

g)
der/die Damenleiter/in

1.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die in a - d Genannten. Die Vertretung des Bremer Schützenbundes e.V. erfolgt immer gemein​schaftlich durch zwei Vorstandsmitglieder von a - d, wobei im Innenverhältnis der Präsident bei der Vertretung nicht übergangen werden darf.

2.
Die Versammlung leitet der Präsident, im Falle seiner Verhinderung ein Vizepräsident.

Das Präsidium kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben.

3.
Dem Präsidium obliegt:

a)
die Führung der laufenden Geschäfte,

b)
die Ausführung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung,

c)
die Erfüllung aller satzungsgemäßen Aufgaben auf dem Gebiet des Schützenwesens,

d)
die Unterrichtung des Gesamtpräsidiums und der Delegiertenver​sammlung über wichtige Angelegenheiten und

e)
die ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzen.

Für die Erledigung besonderer Aufgaben kann das geschäftsführende

Präsidium Kommissionen und Ausschüsse bilden. Diese haben ihm das

Ergebnis ihrer Arbeit unverzüglich mitzuteilen.

4.
Auf die Geschäftsführung finden die für den Auftrag geltenden Vor​schriften der §§ 664 bis 670 BGB entsprechende Anwendung.

§ 10 Das Gesamtpräsidium
Dem Gesamtpräsidium gehören an:

   10.1    die Mitglieder des Präsidiums

   10.2    der/die Ehrenpräsidenten

   10.3    die Ehrenmitglieder

   10.4    der stellv. Schriftführer

   10.5    der stellv. Schatzmeister

   10.6    die stellv. Sportleiter

   10.7    die stellv. Jugendleiter

   10.8    die/der stellv. Damenleiter/in

   10.9    die 1. Vorsitzenden der außerordentlichen Mitglieder

   10.10  die Referenten/innen (A. und B.)
   10.11  die Jugendsprecher/innen

   10.12  der Sprecher / die Sprecherin des Ehrenrates

Dem Gesamtpräsidium obliegt die Verhandlung und Entscheidung über Ausschlussanträge und die Beschlussfassung über die Zahlung angemessener Entschädigungen an Mitglieder von Organen (§ 3 Ziff. 2).

§ 9 Ziff. 2 und 4 findet entsprechende Anwendung

Seine Mitglieder sind berechtigt, vom Präsidium jederzeit Auskunft über dessen Beschlüsse zu verlangen.

Das Gesamtpräsidium hat mindestens zweimal im Jahr zusammenzutreten. Auf Antrag hat das Gesamtpräsidium zu weiteren Sitzungen zusammenzu​treten, wenn es erforderlich ist. Antragsberechtigt ist jedes Mitglied des Gesamtpräsidiums.

Die Einberufung hat durch den Präsidenten zu erfolgen, § 8 Ziffer 5 findet Anwendung.

§ 11 Die Sportkommission
Für die Förderung und Durchführung des Schiesssports ist eine Sportkommission zu bilden. Über die Aufgaben und das Verfahren gibt sie sich eine Geschäftsordnung, die zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung des Präsidiums bedarf.

Der Sportkommission gehören an:


    11.1
  der Sportleiter als Vorsitzender

         11.2  der Jugendleiter

         11.3  die Damenleiterin

         11.4  die Sport-, Damen- und Jugendleiter der Schützenkreise

         11.5  die Stellvertreter von 11.1 bis 11.3

         11.6  die Referenten A. (sportlicher Bereich)

Im Verhinderungsfall, der nicht nachgewiesen werden braucht, werden die Mitglieder vertreten. Beschlüsse der Sportkommission, die für den Verein von grundsätzlicher Bedeutung oder erheblicher organisatorischer oder finanzieller Tragweite sind, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Präsidiums.

§ 12 Bremer Schützenjugend
Die Bremer Schützenjugend setzt sich zusammen aus der Jugend (Schüler, Jugend und Junioren) und den Jugendleitern.

Über ihre Aufgaben und Organe gibt sie sich eine Jugendordnung, die erst durch Beschluss der Delegiertenversammlung ihre Gültigkeit erlangt.

§ 13 Sitz und Stimme
Der Präsident des Vereins hat Sitz und Stimme in allen Ausschüssen und Kommissionen. Er kann im Verhinderungsfalle durch einen Vizeprä​sidenten vertreten werden.

§ 14 Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss.

1. Der Austritt ist nur aufgrund schriftlicher Kündigung an Schlusse

eines Kalenderjahres zulässig.


Die Kündigung muss spätestens am 30. September des Geschäftsjahres beim Präsidium eingegangen sein.

2.
Der Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied mit der Zahlung des fälligen Beitrags trotz Mahnung länger als zwei Monate im Rückstand ist.

3.
Der Ausschluss kann auch erfolgen, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. 
Ein solcher liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied in solchem Maße gegen die sich aus der Satzung oder der Sport- und Schießordnung des Deutschen Schützenbundes e.V. oder den Regeln anderer eingetragener nationaler und internationaler Schießsport​verbände ergebenden Verpflichtungen verstößt, dass dem Verein die weitere Mitgliedschaft nicht zuzumuten ist.

4.
Der Ausschluss darf nur auf schriftlichen Antrag erfolgen. Der An​trag ist an das Präsidium zu richten. Im Falle von Ziffer 3 kann der Antrag nur innerhalb eines Monats gestellt werden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsberechtigte von den für den Ausschlussantrag maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt.


Antragsberechtigt sind nur der Präsident und ordentliche Mitglieder. Der Antrag ist unter Angabe der Beweismittel zu begründen; ihm sind zwei Abschriften beizufügen.

5.
Über den Ausschlussantrag wird aufgrund mündlicher Verhandlung in einem ausschließlich dazu anberaumten Verhandlungstermin entschie​den. Den Termin bestimmt der Präsident, im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter.


Die Frist zwischen dem Eingang des Ausschlussantrages und dem Ver​handlungstermin soll nicht länger als zwei Monate sein. Nach Be​stimmung des Termins sind Antragsteller und Antragsgegner zu laden. Die Ladung ist dem Antragsgegner zusammen mit der Antragsschrift zuzustellen.


Der Antragsgegner hat sodann unaufgefordert binnen einer Frist von zwei Wochen erschöpfend schriftlich zu dem Ausschlussantrag Stel​lung zu nehmen.


Zwischen der Zustellung der Ladung und dem Termin zur mündlichen Verhandlung muss ein Zeitraum von wenigstens drei Wochen liegen.

6.
Die Beteiligten haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.


Antragsteller und Antragsgegner haben sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.


Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zuge​standen anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen des Beteiligten hervorgeht. Eine Er​klärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen des Beteiligten noch Gegenstand seiner eigenen Wahrnehmungen gewesen sind.

7.
Den Vorsitz der Verhandlung führt der Präsident oder ein anderes dazu bestimmtes Mitglied des Präsidiums. Der Vorsitzende eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung. Er erteilt das Wort und kann es demjenigen, der seinen Anordnungen nicht Folge leistet, ent​ziehen.


Er hat Sorge zu tragen, dass die Sache erschöpfend erörtert und die Verhandlung ohne Unterbrechung zu Ende geführt wird; erforderlichenfalls hat er die Sitzung zur Fortsetzung der Verhandlung sofort zu bestimmen.

      Die Vernehmung von Zeugen darf nur angeordnet werden, wenn die Zeugen anwesend sind.


Er schließt die Verhandlung, wenn nach Ansicht des Präsidiums die Sache vollständig erörtert ist, und verkündet dessen Beschlüsse.


Der Beschluss, durch den der Ausschluss erfolgt, ist schriftlich zu begründen und den Betroffenen zuzustellen.

8.
Gegen den Ausschlussbeschluss steht den Betroffenen der Einspruch zu. Der Einspruch ist beim Präsidium einzulegen. Die Einspruchsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des Beschlusses.


Über den Einspruch entscheidet die Delegiertenversammlung.

§ 15 Auflösung

Der Antrag auf Auflösung des Bremer Schützenbundes e.V. muss mindestens von der Hälfte der ordentlichen Mitglieder gestellt und schriftlich begründet werden. Er ist beim Präsidium einzureichen.

§ 16 Gültigkeit
1. Nach der beschlossenen Auflösung bestellt die Delegiertenversammlung zwei Liquidatoren, die die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben.

2.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Landessportbund Bremen e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat

3.
Die Übertragung wird erst wirksam, wenn das zuständige Finanzamt ihr zustimmt.


Diese Neufassung der Satzung des Bremer Schützenbundes e.V. tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Damit verliert die bisherige Satzung vom 6. März 1994 ihre Gültigkeit. 

Bremen, den 4. März 2005
       Ulf Masemann
                        

Christel-Bernhard Busch
        (Präsident)


           

(Schriftführer)
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